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19. Dienstag den 8 . März 1859.
Diese» Blatt erscheintwöchentlich2 Mlal. und zwar am Dienstag und streüag. Ab »» n - ,» e n t s - !l! re i « >n Nazold jährlich 1 st. SO!r., — halbjährlich«» lr ., — niertel.
jäbrlich 2« kr. — Ei n rü cku ng « - G eb ü h r : die dreispaltige Zeile au» gewöhnlicher Schrift öder deren Rau », bei einmaligem Einrücken 2 lr„ bei mehrmaligem
^ ' Einrückc» je » '/r lr . — Basse,idc Beitrage  sind willkommen und werden auf Berlange » hvnorirt.

Amtliche Anzeigen.
Gesetz,

betreffend die Einführung eines neuen
Landesgewichts.

Wilhelm,
von Gottes Gnaden König von

Württemberg.
Nachdem die Regierungen der meisten

znm deutschen Zollverein verbundenen Staa - ^ Centncr oder ein Pfnird
ten das vereinbarte Zollgewlcht als allge - „ euen Gewichts bestehen bleibt,
meines Landesgewicht theils eingcfnhrt . theilS Art . g
einznführcn beschlossen haben , verordnen ^ Das normale Gewicht eines Bundes
und verfügen Wir,  nach Anhörung Un - H,, „ , Oehmd und Stroh soll zwanzig Pfund
scres  Gehcimen -Nathes und unter Znstim - b^ ^ ,, ^ ^hne Unterschied , ob dieLicse-
mung Unserer  getreuen Stande , wie folgt : „ ,,,g ' vor oder » ach Martini erfolgt.

Art . 1 . > ' Art . 7.
Das durch die Zollvereins -Verträge für Der Zeitpunkt , mit welchem das gegen-

den Zollverkehr cingcfuhrte Pfund von ^ t, .ze Gesetz in Wirksamkeit tritt , wird
fünfhundert französischen Grammen bildet j,„ Verordn,ingswege bestimmt,
künftig die Einheit des wurttembergischen Bon diesem Zeitpunkte an sind die tztz. 9
Gewichts . Hundert Pfunde machen einen u „ d 32 der Maaßorbnung vom 30 . Nvv.

schwärzuug (Gesetz vom 7 . Mai 1811 , Reg .- Innern eine Belehrung über die Reduction
Blatt S . '217 , und Zollstrasgesetz vom 15 . des alten in das neuex Landesgewicht zu
Mai 1838 , Art . 1 , Reg .-Blatt S . 291 ) veröffentliche ». ^
kommt das durch das gegenwärtige Gesetz Unsere  Minister des Innern und der
vvrgeschriebcnc Gewicht dergestalt in An - Finanzen sind mit der Vollziehung dieser
Wendung , daß der bisher für eine » Cent - Verordnung beauftragt.
ner oder ein Pfund festgestcllte Betrag Gegeben , Nizza,  den 28 . Jan . 1859.
(Finanz -Ministerial -Verfüguttg vom 30 . De -" Wilhel  m.
cember 1833 , Reg . -Bl . von 1834 , S . 13 ) Der Minister des Innern :

Linden.
Der Finanz -Minister : '

K n a p p.
Auf Befehl des Königs,

der Chef des Geheimen -Cabinets,
M a u c t e r.

V . Königliche Verordnung,
betreffend die Beschaffenheit , Form , P »ü-
fung und Stempelung der Gewichtstücke

des neuen Landcsgewichts.
Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von
Württemberg.

In Vollziehung des Artikels 4 des Ge«
sctzes vom heutigen Tage , betreffend die
Einführung eines neuen Landesgcwjchts,
verordnen und verfügen Wir,  nach An¬
hörung Unseres  Gcheimen -Rathes , in
Absicht auf die für den inländischen Ver¬
kehr anznfertigcnden Gewichtstücke , wie folgt:

8 - 1.
Als Material zu den Gewichtstücken ist,

soweit nicht eine Ausnahme zugelassen ist,
. . . . (vergl . tz. 10 ) , Eisen , Messing oder Bronce

der Chef des Geheimen -Cabinets nehmen . . , ,
Manclti :. ' ^cdes Gcwichtstuck mng mit der . seine

* ' Schwere angebeiiden Bezeichnung versehen

> o , « Königliche Verordnung , lUn ; hiebei ist diejenige Bezeichnung genau
u) das durch den Munzvertrag vom 24 . ^ treffend die 'Einführung des neuen Lau - «" ' " wenden , mit welcher die von der Cen-

Januar 1857 Art . 1 (Reg .-Bl . S . 48 ) deSaewichts tralpfechtbehorde (tz. 21 ) auszugebenden
festgesetzte Münzgewicht ; j Wilhelm  iNormalgcwichte versehen sind,

b ) das durch die Verfügung vom 22 . Juni ) von Gottes Gnaden König von  1 k 2.
1812 eingefuhrtc Mediclnalgewicht für ,̂ Württemberg . > Es dürfen nur Gewichtstücke von folgen«
ärztliche Rccepte und für den Detail - ' In Gemäßheit des Art . 7 des Gesetzes den Größen gebraucht werden:
verkauf von Medicinal -Artikeln ; ^ ,om heutigen Tage , betreffend die Einfüh - 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 10 . 20 . 25 . 50 . und lOOPfd .,

e) die hinsichtlich des Gold - , Silber - und rung eines neuen Landesgewichts , versü - und als Unterabtheilungen des Pfundes
Juwelen -Gewichts bisher bestandenen gen und verordnen Wir,  nach Anhörung für den gewöhnlichen Verkehr:
Observanzen . .Unseres  Geheimen -Raths , wie folgt : 46 . 8 . 4 . 2 . 1. Loth . 2 . 1. Quentchen.

Die Abänderung der zu b und e gcnann - Einziger Paragraph.  2 . 1. ^2  Richtpfcnnig.
len Gewichte bleibt der Verordnung vor -^ Das Gesetz vom heutigen Tage , betref - l tz. 3.

Centner.
Der Unterschied zwischen schwerem und

leichtem Gewichte ist aufgehoben.
Art . 2.

Für den gewöhnlichen Verkehr wird das
Pfund in zweiunddreißig Lothe , das Loth
in vier Quentchen , das Quentchen in vier
Richtpfennige gcthcilt.

Das Pfund kann aber auch in fünfhun¬
dert Gramme cingcthcilt werden , wobei
das Gramm in Zehntheile (Decigramme ),
in Hunderttheile (Centigramme ) und Tau-
sendtheile (Milligramme ) gctheilt wird.

' Art . 3.
Durch vorstehende Bestimmungen werden

nicht abgeändcrt:

1806 (Reg .-Bl . S . 135 ) aufgehoben und die
Htz. 23 u . 24 derselben theilweise abgeändert.

Unsere  Minister des Innern und der
Finanzen sind mit der Vollziehung dessel¬
ben beauftragt.

Gegeben , Nizza,  den 28 . Jan . 1859.
Wilhelm.

Der Minister des Innern:
Linden.

Der Finanzminister:
Kn app.
Auf Befehl des Königs,

behalten . .send die Einführung eines neuen Landes
Art . 4 . !gcwichts , tritt mit dem 1. Januar 1860

Andere als die diesem Gesetze entsprc - in Wirksamkeit,
chenden Gewichte dürfen im inländischen Von diesem Tage an muß das neue Ge-
Verkehr nicht angewendet werden . . '

Die Vorschriften über die Beschaffenheit,
Form , Prüfung und Stempelung (Pfech-
tung ) der neuen Gewichte sind Gegenstand
dpr Verordnung.

Art . 5 . . , .
Bei dem Verkäufe des 'Salzes , sowie

bei Ausmessung der Strafe wegen Salzein-

Die Gewichtstücke zmit Ausnahme der
El'nsatzgcwichte ) müssen die Form eines
Cylinders haben , dessen Höhe dem Durch¬
messer gleichkommt und dessen Ränder ab-

wicht überall im Lande im Verkehre zur gerundet sind.
ausschließlichen Anwendung kommen , und Die Stücke vons25 . 50 . und 100 Pfd.
es sind die Gcwichtstücke des alten Gewichts erhalten einen gußeisernen oder cingegosse-
ans den Verkaufslokalen zu entfernen . neu schmiedeisernen Griff , die ander » bis

Für die Erfüllung von Verbindlichkeiten , !zu 20 Pfund einschließlich einen Knopf,
welche vor.  diesem Zeitpunkte entstanden ! Für die Uuterabtheilungcn des Pfundes
sind nach dem bisherigen Gewichte berechn sind auch sogenannte Einsatzgcwichte von
net sind , ist durch Unser  Ministerium des,Messing oder Bronce gestattet, ^ aus hohlen
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inkinanderjieschachtelte» Stücke» bestehend,Irischen Hirschhorn und dem OrtSwappen Die Stücke bis zu 1 Gramm -herab kkn-
von welchen jdaS größte mit Deckel als des PfechtamtS , je nach der Größe seiner neu auch in der Form von Einsatzgewich«

Kopssläche ein - ober zweimal so gestempelt, ten gefertigt weiden , so jedoch , baß das
daß jeder Bcrsnch zum Aushebeu des Grammstück massiv ist.

Gehäuse dient.
8- 4-

jAlle Gewichtstücke müssen eine reine, Propfcns eine Zerstörung deS Stempelsvon größeren Poren , Blasciiräumen re.
freie Oberfläche darbieten ; sie dürfen keine
Löcher am Boden haben , auch wenn diese

zur Folge haben muß.
8- 8.

Die in tz. 3 , Abs. 2 erwähnten Einsatz.
ganz oder thcilweiie »in emem weichen^ M -hie können sowohl zu der Schwere
Metall anSgefuüt sind. Auch ist nicht ge-^ j„es ganzen Pfundes , als auch zu der
stattet , daß die ichmiedcisernen Griffe mit ^ jucS halben PfundcS eingerichtet werden,
dem gnße>lernen Körper deS Gewichlstückschmfen aber keine anderen , als die in K. 2
durch Enigießen eines anderen Metalls bezeichnet«» Gewichtstücke enthalten , undverbunden werden.

8- 5. zwar:
eiuweder

1 St . zn 16LIH.,

" re

8
t „
2 „
1 »
2Oucnt,
1 »
2 Silchtpfcnnig , 1
1 - 2

"

Die eisernen Gewichtstücke müssen oben
neben dem Griff ober Knopf mit einem
regelmäßig gestalteten , nach innen etwas
verjüngten Loche mit kreisförmigem Quer¬
schnitte versehen sein. Innerhalb dieses j
Loches wird Behufs der Aufnahme des zum!l
Richtigmachen des Gewichtstückes ersorder - ^
liehen Bleies oder Eisenschrots eine er- ^
weiterte Höhlung angebracht , falls nicht - — .
eine entsprechende Verlängernng des Loches, ' ^
den nöthigen Raum bietet

8. 6.
Der in diese- Loch einzusetzeiidc Pfropfe»

kann ans Kupfer . Zinn , Blei ober aus
kiner Legirung dieser Metalle bestehen , muß
aber eine dem Loche entsprechende Gestalt
haben und so vorgearbeitet werden , daß
er nach dem Einschlagen in das Loch nur
so weit über der Oberfläche des Gewicht-
stückeS vorsteht , als erforderlich ist , um
die Stempelung auf seiner Kopffläche an-
zubringen . Der Pfropfen darf nicht so
viel Masse haben , daß er beim festen Ein-
treiben in das Justirlvch sich quetscht und
dadurch einen den obern Rand des Loches
überragenden Kopf bekommt.

8- 7.
Bei dem Pfechten der eisernen Gewicht¬

stücke, welche, wenn sie von Gußeisen
sind , vorher von Formsand gehörig gerei

oder
1 St . zu 8 ! th.

4
// 2 „
<- t „
„ 2 Quent,

„ 2Richtpfenmg,
„1 »

je V»

gebührende Gewicht har , sondern es muß
auch jedes einzelne Stück geprüft , nach
Umstanden berichtigt und neben der Be«

uigr ' seinuiüssen , Ist folgendes Verfahren Zeichnung seines Gewichtes mit dem Stem-
zn beobachten:

Zuerst wird das Normalgewichtstück auf
die eine Waagschale gestellt »nd die zweite
Schale mit beliebige» Gewichte» (Tara)
soweit beschwert, daß die Waage ins Gleich

fluß einer etwaigen Ungenauigkeit der Waage
zu verhüten , das zr» berichtigende Gewicht-
stück an die Stelle de- Normalgewichtk¬
auf die erstgenannte Schale gestellt , der
zugehörige Justirpfropfen daneben gelegt und
sofort Eisenschrot oder gekleintcS Blei so
lange in da- Justirlvch gebracht , bis die
richtige Schwere mit einem geringen Ueber-
schufse erreicht ist. Hierauf setzt man den
Pfropfen in da- Justirlvch und treibt ihn,
anfänglich mit leichten Hammerschlägen,
dann aber mit Hülfe eine- Aussetzers von
hartem Holze so fest ein , daß er , ohne
gänzliche Zerstörung nicht herauSgeuommcn
werden kann. Ist diese- geschehen, so
wird daS Gewichtstück noch einmal auf die

10St .— IN Loth.
Statt der drei kleinsten Stücke kann der

Einsatz auch 2 Stücke je zu 1 Richtpfcn»
nig ober auch nur ein weiteres Stück von
2 Richtpfennigen enthalten . Das kleinste
Stück muß stets massiv gefertigt sein.

8- 9-
Die vorstehenden Einsatzgcwichte erhal¬

ten auf der Oberfläche ihres Deckels , wel¬
cher mit dem Gehäuse selbst durch ein Char-
nicr verbunden sein muß , die Bezeichnung
„1 Pfund " oder „ 16 Loth" mit Beifügung
der Jahreszahl 1859 oder einer späteren.
Die Bezeichnung deS Gewichtes eines jeden
einzelnen Einsatzstückes ist auf der inneren
Bodenfläche auzubringcn.

Bei der Pfechluug ist nicht allein darauf

Im Nebligen finden die Bestimmungen
der 8§. 1 und 4 auch auf diese Gewicht«
stnckê Aiiwcndluig.

' 8- 11-
Die in 8- 10  genannten Einsatzgewichte

können enthalten
entweder

1 Stück zu 200 Grammen,
2 „ je 100
1 „ zn 50
1 „ „ 20
2 „ jezn 10 „
1 „ zu 5 „
2 „ jezn 2

_1 1 „
11 Stück 500 Grammen,

oder
1 Stück zu 100 Grammen,
1 50
1 H H 20 ^
2 „ jezn 10
1 „ zu 5 „
2 „ je zu 2
1 , , zu 1
9 Stück — 200 Grammen,

oder
1 Stück zn 50 Grammen,
1 „ „ 20
2 „ jezn 10
1 zu 5
2 „ je zu 1 „
1 zu 1_ ,,

ötiick8 Stück — 100 Grammen.
Die Bcstimmnngeiv de- 8- 9 gelten auch

für diese Einsatzgewichte , mit der AnS-
- ^ »ahme , daß in der Bezeichnung auf der

zn sehen, daß der ganze « atz das lhm Oberfläche des Deckels die Anzahl der im

pel versehen werden.
Finden sich in einem Satz zu leichte

Stücke , welche keiner Berichtigung fähig
sind , so muß der Satz als ein Ganze-
von der Stempelung zurückgewiesen werden,

gewicht kommt. Dann wird , um de» Ein - nachdem etwa vorhandene frühere Stempel-
Zeichen an den fehlerhaften Stucken kassirt
worden sind.

§. 10.
Bei der Eintheilung de- Pfunde - in

Gramme , wodurch die Proportionalge
Wichte für Brückenwaagen sich ergeben,
(Gesetz Art . 2 , Absatz 2) , find Gewicht
stücke zulässig von
200 . 100 . 50 . 20 . 10. 5 . 2 . 1. Grammen.

5 . 2 . 1. Decigrammen.
5 . 2 . 1. Centigrammeu.
5 . 2. 1. Milligrammen.

Die Stücke bis zu 1 Gramm erhalten
die Form eine- CylinderS mit Knopf , oder
auch (für den Gebrauch bei Brückenwaagen)
die Form viereckiger Scheiben mit gebro

selbe Waagschale gesetzt, der etwa noch!chenen Ecken , zu den kleinern Gewichten
verbliebene geringe Ueberschuß an Schwer ^ werden viereckige Blechstücke mit abgestumpf-
vom Kopf de- Pfropfens abgenommen ten Ecken verwendet und kann hiezu auch
«nd letzterer sodann mit dem württember «,Platin oder Silberblech genommen werden.

atze enthaltenen Gramme anzugebrn ist.
8- 12.

Die den vorstehenden Bestimmungen
entsprechenden Normalgcwichtstücke werden
nach dem durch Art . 1 des Müuz -Bertrag-
vom 24 . Jan . 1857 (Reg .-Bl . Seite 48)
cingesührten Münzgewichtc hcrgestcllt.

Sämmtliche Orte deS Laude- , in wel¬
che» Pfechtanstalten bestehen, haben de«
Bedarf an Normalgewichtstücken zu Prü¬
fung der Gewichte , welche zur Stempelung
vvrgelegt werden oder nach §8. 42 u. 43
der Maaßordnung zeitweise oder aus son¬
stigem Anlässe zu untersuchen find , künftig
ausschließlich von der Centralpsechtbchörds
(8> 21 ) zn beziehen und erhalten von die¬
ser um de» Selbstkostenpreis folgende Nor¬
malgewichtsätze:
1) einen Satz gußeiserner Gewichte von 4

Loth bis zu 100 Pfund (8- 2) ;
2) einen Satz massiver Gewichtstücke an»

Messing von 1 Pfund abwärts bis zu
«/, Richtpfenning (8- 2) in einem Holz¬
kästchen;

3) einen Satz massiver Gewichtstücke auS
Messing nach der Eintheilung in Gramme
in einem Holzkästchen, unter Beifügung
der für Brückenwaagen zulässigen For¬
men (8- 10) ;

4) Einsatzgewichte, soweit solche al » Mn»
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mm Herab kön«
l Einsatzgewich«
doch, baß das

Bestimmungen
diese Gewicht«

Einsatzgewichte

ainmen,

,,

,,
immen.

ammtn,

nuliien.

mitten,

mmen.
9 gelten anch

mit der AnS«
>mmg auf der
finzahl der im
anzugebrn ist.

Bestimmungen
ltstücke werden
Rünz -Bertrag-
Bl . Seite 48)
wrgestellt.
>deS, in wek-
i , haben de«
ckeu zu Prü-
r Stempelung
Z§. 42 u. 43

oder aus son-
find , künftig

rlpfechtbehörds
alten von die.
folgcnde Nor«

ewichte von 4
iS- 2) ;
eicht stücke an»
nvärts bis zu
in einem Holz.

oichtstücke aus
ng in Gramme
ter Beifügung
»lässigen For«

lche al » Mu¬

ster in Absicht auf Form und Einthei«
luna besonders verlangt werden.

8- 13.
Die Pfechtämter haben daraus z» achten,

daß die Gewichtstücke, welche sic pftebten,
den Normalgewichtstücken möglichst gleich,
kommen , keinen Falls aber leichter
sind;  sie dürfen übrigens auch nicht
schwerer sein, als »ach 8- 18 bei den znr
Untersuchung kommenden gepfechteteu Ge«
wichtstücken zulässig ist.

8- 14.
Bon den Pfecktämtern dürsen nur solcke

Gcwichtstücke berichtigt und gestempelt wer¬
den , welche bezüglich des Materials , der
Bezeichnung , der Eintheilnng und der Form
den oben aufgeführtcu Vorschriften und
Normalgewicbtstücken gemäß gefertigt sind.

Es ist also namentlich nicht gestattet,
Gcwichtstücke des bisherigen Gewichtes durch
Zugießen von Blei in daö Loch am Bode»
schwerer zu machen und zu stempeln , oder
auch schon vorhandene Zollgcwichtstücke zu
stempeln , welche von anderer Form , Ei »,
thcilnng oder Bezeichnung sind.

Al- gestempelt sind nur solche Gewichl-
stückc anzuschen , welche den Stempel eines
württcmbergischen Pfcchta  m t eS tragen,
mithin dürfen auch nach der Maaßoidnung
vom 30 . November 1806 (Reg .- Blatt
Seite 145 ) tz. 48 andere Stücke beim Ber«
kehre nicht gebraucht werden , als solche,
welche nach obigen Vorschriften gefertigt
und von einem württembergischen Psechkamt
gestempelt sind.

8. 15.
Die Stempelung der Gewichtstücke an-

Messing oder an-S Brvnce , sowie von alle»
Grammgewichtstückcn (8- 10 ) ist nur den-
jenigen Pfechtämter » gestattet , bei welche»
ein Mau » sich befindet , von dem zuver¬
lässige Wägungen mit feinen Waagen zu
erwarten find.

Die Befugniß zu solchen Stempclungc»
wird von dem Oberamt nach Rücksprache
mit der Centralpsechtbehörde (tz. 21 ) er-
theilt , sic erlischt bei Aenderungc » in der
Person des PscchterS und kann außerdem
bei Entdeckung von Ungcnauigkcitcn jeder-
zeit zurückgcnommcn werden.

8- 16.
Den Pfechtämtern ist nicht gestattet , vom

1. April 1859 a» fernerhin Gewichtstücke
des bisherigen LandeSgewichtS zu pfechten;
dagegen haben sie Gcwichtstücke dcS neuen
LandeSgcwichteS von diesem Tage an zu
pfechten und zu stempeln.

Im öffentlichen Verkehr dürfen die neuen
Gcwichtstücke von diesem Tage au gebraucht
werden , wofern die älteren Gewichtstücke
aus den Verkauf - lokalen entfernt sind.

Vom 1. Januar 1860 an aber muß
das neue Gewicht überall im Lande zur
ausschließlichen Anwendung kommen und
das alte Gewicht aus den Verkaufslokalen
bcieltlgt sein.

8- 17.
Alle Verbote und Strafandrohungen,

welche durch die Gesetze, insbesondere auch
durch das Polizeistrafgesetz vom 2 . Okto.

1839 , Artikel 78 bis 80 gegen den
Gebrauch , beziehungsweise das Festhalten

und den Verkauf von unrichtigen oder un¬
gestempelten Gewichlstücken ausgesprochen
sind , beziehen sich vom 1. Januar 1860
an auf alle Gewichte , welche nicht den
oben gegebenen Vorschriften gemäß gefer¬
tigt und gestempelt sind , also namentlich
anch auf die Gewichtstücke deö bisherigen
LandeSgewichteS, wenn diese gleich gestem¬
pelt sind , sowie auf die Zollgewichtstücke,
welche nicht den Stempel eines württem-
bcrgischen PsechtamteS trage » , ferner ans
die Oclgcsässe , welche zum Verlaus des
OelcS nach dem bisherige » Gewichte gc-
psechtet waren.

Tie Polizeibehörden haben deßhalb die
in tz. 46 der Maaßordnung vorgeschriebene
Visitation , ob richtige Gewichte beim Ver¬
kehre gebraucht werden , öfters vorzuneh¬
men , hiebei ist namentlich auch darauf zu
sehen, baß die Lichter nach dem neuen Ge«
wickte verkauft werde».

8- 18.
Wenn die Nichtigkeit früher gcpfechteter

Gewichtstücke zu untersuchen ist (Maaßord¬
nung 88 42 , 43 ) , so müssen dieselben ge¬
hörig gereinigt übergeben werden , und eS
haben sodann die Pfechtämter da- in 8-
7 vorgeschricbene Verfahre » des Wägens

, der eisernen Gewichte mittelst Tara gleich¬
falls zu beobachten , damit Fehler , welche

>enva an der Waage vorhanden sein könn¬
ten , nicht auf das Wägen ber Gewichtstücke

l Einfluß äußern.
Findet sich bei diesen Untersuchungen ein

Gewichtstüek um mehr , als höchstens um
die nachstehenden Beträge schwerer,  so
ist eS zu berichtigen , ebenso wenn es um

>dieselben Beträge leichter  geworden ist,
als das Nvrmalgewichl , und zwar muß,
soweit die Berichtigung nicht durch einfache
Acnderungen am Pfropfen thnnlicb ist , der
alte Pfropfen au - gebohrl und ein neuer
eingesetzt werden , wosür der Pfechler , wenn
er bieß besorgt , besonders belohnt wird.

Vom Normalgcwicht darf auswärts oder
abwärts abweichcn:

-r) bei eiserne» gewöhnlichen Gewichten:
dar Stück von 100 s um 1 Lolh,

„ „ „ 50 „ „ 2 Quentchen
-- -- 25 ,, ,, 1 ,,
-- -- ,, 20 , , , , 1 , ,
„ „ „ 10 „ „ 3 Nichtpfennig,
-- -- 5 ,, , , 2 ,,

4 „ 2 „
-- , , 3 u . 2, , , , 1 „

„ „ „ 1 Pfund 16 . 8. 4 Loth um
Richtpfeunig.

d) bei messingenen oder broncencn ge-
wöhnlichen Gewichten:
das Stück von 1 kl um 400 Milligramme,
„ „ „ 16 Llh. „ 300
,, , , 8 , , „ 200 „

. . -- 4 „ ,, 150 , ,
-- 2 „ „ 80 ,,

.. 1 „ „ 50 „
die kleineren Stücke , welche im Einsatz zu-
sammen 1 Loth wiegen,

im Ganzen um 50 Milligramme.
e) bei Grammgewichten:

Stück von
200 Grammen um 50 Milligramme , aus

Eift « um 300 Milligramme,

100 Grammen nm 30 Milligramme , a«S
Eisen um 200 Milligramme,

50 Grammen nm 25 Milligramme , aus
Eisen um 100 Milligramme,

20 Grammen um 20 Milligramme,
10 Grammen um 15 Milligramme , -

5 „ ., 10
2 4
1 ,, „2  „
Bei de» Einsatzgewichten darf der ganze

Einsatz nicht schwerer oder leichter sein , als
bei cmem massiven Gewicbtstück von der
Schwere des Einsatzes zulässig ist.

8- 19.
Tic bisherigen Normalgcwichte derPfecht.

ämler sind von diesen an die OrtSvorste-
her abzngeben und nach dem 1. Januar
1860 zu vernichten oder versiegelt auf dem
Rathha use anfzn bewa hren.

Die Originalgewichte der Lagerstädte
sind dnreb die st. Oberämter nach dem
genannten Tag an das K > Münzamt ein»
znsenden.

8- 20.
TieBestimmnng dcrPfechtgcbühren bleibt

nach tz. 49 der Maaßordnung den Ge«
meinderälhen fernerhin überlassen ; sie find
von dielen alsbald neu zu rcguliren , dür¬
fe» jedoch mir Rücksicht auf die große Zahl
der znr Pscchtnng kommenden Gewichte
bis zum Ende dcS JahrcS 1859 nicht ho-
her gestellt werden , als , ohne Einrechnung
der Vergütung für Pfropfen und Blei oder
Eiseilschrot,
für 1 Gewichtstück unter 5 Ä auf 3
„ 1 ,, von 5 „ „ 5
,, 1 ,, 10 „ 8
„ 1 „ 20 „ „ io
„ 1 ,, , , 25 , , „ 12
„ 1 50 „ „ 18
,, 1 ,, 100 , . 24

für ein messingenes oder broncencs Einsatz,
gewicht von 1 Pfund 15 kr.
für ein messingenes oder broncencs Einsatz«
gewicht von 16 Loth 12 kr.

8. 21.
Die Einleitungen zur Verfertigung und

Richtigstellung der an die Pfechtämter des
Landes zu versendenden Normalgcwichte,
sowie die in Ktz. 1 , 12 und 15 dieser
Verordnung vorgesehenen Funktionen der
Centralpsechtbehörde werben bis auf weitere
von UnS zu erlassende Anordnung von
der Centralstclle für Gewerbe und Handel
in ihrem Verwaltungs - Ausschüsse besorgt.

Derselbe » kommt ferner zu : die Sorge
für die Herstellung genügender und richli»
ger Waagen der Pscchtämler , die technische
Aufsicht über das Pfechten der Gewichte
durch solche und die Untersuchung und Be¬
richtigung der Normalgcwichte der Pfecht«
ämt >r.

Die Vorschrift der §8- 28 , 31 und 41
der Maaßordnung , welche einen Thcil die¬
ser Geschäfte den Pfechtämtern der Lager-
stäbte zumeist , tritt für die Gewichte außer
Wirkung ; auch gehen die Funktionen des
Centralpfcchtamt » in Absicht auf die Rich¬
tigstellung der Originalgewichte der Pfecht»
ämtcr dieser Lagerstädte auf die Central»
stelle über , wogegen demselben die Pfech«
Hing und Berichtigung der Medicinal « und
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Goldgewichte » ach Maaßgabe der Verord - ' Liqnidirt wird gegen
nung vom 29 . November 1843 (Reg .- Conrad Asprion,  Maurer in Ober-
Blatt Seite 799 ) fcrnerbin zugewiesen bleibt . thalheim,

§ . 22 . ! Montag den 21 . März 1859,
Die Obcrämter haben für Bekanntma - Morgens 8  llhr,

chung dieser Verordnung in den Lokal - auf dem Rathhanse in Oberthalheini.
blättern zu sorgen und den Pfechtämtern
besondere Exemplare znstcllen zu lassen;
auch sind die Bestimmungen der tztz. 16
und 17 zwischen dem 20 . December 1859
und 1. Januar 1860 noch besonders zur
Kenntniß der Gewerbetreibende » durch
OrtSbehörden zn bringen.

Unser  Minister des Innern ist
der Vollziehung dieser Verordnung
auftragt.

Gegeben , Nizza,  den 28 . Jan . 1859.
Wilhel  m.

Ter Minister des Innern:
Linden.

Ans Befehl des Königs,
der Chef des Gehcimen -Cabincts:

M au elcr.

Nagold,  den 19 . Februar 1859.
K . Oberamtsgericht.

Mitt n a ch t.

Vorstehendes Gesetz und Verordnung,
wird mit dem Bemerken hiedurch bekannt
gemacht , daß die von der Centralstelle fnr^
Gewerbe und Handel mitgetheilten Norst
mal -Gewichte bei dem Pfechter , Genicind
rath Günther  dahier , eingesehen
können.

Nagold,  den 31 . Jan . 1859.
K . Oberamt

B ö l tz.

K . OberamlSgcrichl Nagold.
Die VormnndschaftS -Behördcn werden dar-

auf anfnierksam gemacht , daß nur solche
Personen als Pfleger bestellt werden dür-

mit sen , deren Vortheil mit dem deS Pfleglings s »s
be- nickt im Widerspruch steht . Heiralhct also

z. B . eine Wiirwe wieder , so kann nichts
wie das schon geschah , der zweite Mann
znm Pfleger seiner Stiefkinder bestellt wer¬
den . Ueberhaupt sollte , wo nicht Ausnah¬
men durch besondere Gründe gerechtfertigt
sind , wenn von zwei Ehegatten eines stirbt,
der Pfleger seiner Kinder aus seinen , nicht
ans des Ueberlebenden Verwandten gewählt
werden.

Ten 5 . März 1859.
K . Oberamtsgericht.

Milt nacht.

!vom Revier Stamm heim,
aus dem Staatswald Gaisjburg:

101 Sägklötze mit 3090 C .' , liegend.
Am Dienstag den 15 . März,

auf dem Nathhaus in Calw,
vom Revier Naislach,

aus dem Staatswald Hirschteich:
500 Stämme mit 19,000 C . ' , «Kauf dem

Stock:

aus dem Staatswald Bruckmiß  und
Schwär  z,m i ß:

173 Stämme mit 5398 C .' , liegend-
vom Revier Hirschau,  '

dem Staatswald Ottcnbronner
Berg:

301 Stämme mit 10,097 C .' , liegend.
Wildberg,  den 4 . März 1859.

K . Forstamt.
Nietha m m e r.

Verkauf von rothtannenen
Stangen.

Am Freitag den 11 . März
ans den Waldungen der Gemeinde Ober-

Hang stett:
4000 Stück Floßwieben,

335 Stangen , 21 - 25Fnß lang , und
630 Stück , von 26 — 40 ' Länge n . mehr.

Zusammenkunft Morgens 10 Uhr in

2 ? Oberamtsgericht Nagold.
Obcrthalhei m.

Schulden -Liquidation.
In der nachgcnaunten Gantsache ist zur

Schulden -Liquidation : c. Tagfahrt auf die
unten bezeichncte Zeit anbcraumt , wozu die
Gläubiger und Bürgen unter dem Aussigen
zur Anmeldung ihrer Vorzugsrechte vorge¬
laden werden , daß die Nichtliquidircndcn,
soweit ihre Forderungen nicht aus den Ge¬
richtsakten bekannt sind , am Schlüsse der Li¬
quidation durch Ausschlußbescheid von der
Masse ausgeschlossen , von den übrigen
nicht erscheinenden Gläubigern aber wird
angenommen werden , daß sie hinsichtlich
eines etwaigen Vergleichs , der Genehmi¬
gung deS Verkaufs der Massegegenstände
und der Bestätigung deS Güterpflegers der
Erklärung der Mehrheit ihrer Klaffe bci-
treten.

Das Ergebniß des Liegenschafts -Verkaufs
wird nur denjenigen bei der Liquidation
nicht erscheinenden Gläubigern besonders
eröffnet werden , deren Förderungen durch
Unterpfand versichert sind , und zu deren
voller Befriedigung der Erlös ans ihren
Unterpfändern Nicht hiurcicht . Den übrigen
Gläubigern laust die gesetzliche 15tägige
Frist zu Beibringung eines bessern Käu¬
fers in dem Fall , wenn der LiegenschaftS
Verkauf vor der Liquidationstagfahrt vor
sich geht , von dein Verkaufstage an.

Als besserer Käufer wird nur derjenige
betrachtet , welcher sich für ein höheres
Anbot sogleich verbindlich erklärt und seine
Alhlungsfähigkelt 'nachweist.

N agold.

"i r -n ^ ber Ivücl ^ mM-riiübcn ' Lv ^ ^ fs" " '^ Olwrbau ^ ett " ' voi , wo ans zu Vornahme

" " d ' " keinem ihrer Agenten d/r Bezug einer ' Ge - ^ Verkaufs in den Wald abgegange » wird ;
bühr , sei es für einen Postschcin oder ^ -
unter einem andern Titel von den einzelnen „ , den 12 . Marz
Eixl .ia . ,' u ..d daher auch kein " " ö den Waldnngen d̂er Gemeinde ^ chvn-

1575 Stück , 11 — 25 ' lang und

aufmerksam zu machen die Unterzeichnete » ^ 9 ^ tück , von 26 — 40 ' Länge
sich veranlaßt finden.

Den 5 . März 1859.

Ä Ob---« , n«b Ob-r- m,«g--!ch,. ^ I6 - 2S' » d

Nagold.  si Zusammenkilnst an diesem Tage Morgens
Answtnidernng . 9 Uhr in Schönbronn , woraus die Ver-

Einlagen gestattet , und daher auch kein
Pfleger zu Bezahlung einer solchen Gebühr
aus dem Pflegvermögcn legitimirl , worauf und

darüber;
aus den Waldungen der Stadtgemeinde

N e n b u l a ch:

K . Reviersörsterei.
iwinner.

Karl Wilhelm Gras  von hier , welcher stcigm-,mg in den Gemcindewaldnngen von
sich schon in Amerika befindet , will sörm - Sckönbronn beginnt und hernach ' in den
lich dahin auswandern , vermag aber die Waldungen von Neubulach fortgesetzt wird,
vvrgeschriebene Bürgschaft nicht zn leisten , Schönbronn,  den 4 . März 1859.
weßhalb etwaige Gläubiger ausgefordert
werden , ihre Ansprüche !

binnen 30 Tagen —
bei dem hiesigen Gemcinderath geltend zu 2j*
machen , widrigenfalls sie sich die aus der
Unterlassung entstehenden Nachthcile selbst
zuzuschreiben hätten.

Den 5 . Marz 1859.
K . Oberamt

Böltz.

Forstamt Wildbcrg.
Stammholz Verkauf.
Am Montag den 14 . März,

Vormittags 10 Uhr,
auf dem Rathhaus in Schönbronn,

vom Revier Schönbroun,
aus dem Staatswald Buhler:

910 Nadclholzstämmc mit 51,800 C . ' ,
auf dem Stock;

vom Revier Nagold,
aus dem Staatswald Forst:

548 Stämme mit . 15,000 C . ' , auf dem
Stock , ,

211 Stämme mit 5,511 C ? , liegbnd;
(Hiezn eine Beilage .)

Altenstaig Dorf.
Oberamts Nagold.

Langholz -Verkauf.
Am Samstag den 12 . d. M .,

Nachmittags 1 Uhr,
werden auf dem Rathhanse aus dem Ge-
mcindcwald Eckhau

175 Stück Langholz,
und wenn sich Liebhaber zeigen , auch das
im Enzwald Heuer zu hauende Lang - und
Klotzholz , circa 250 bis 300 Stuck , mit
verkauft.

Den 4 . März 1859.
Schultheißenamt.

Mast.

Simmersfeld.
Geld anSznleihen.

Bei dem hiesigen Schulfond liegen
120 fl.

zu 4 ^ pCt . zum Ausleihen parat.
SchnlfondS -Rechner Wurster.
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